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Umstellungsantrag –  
Die Reha ist bewilligt, jedoch für die „falsche“ Klinik 
 
Vielfach versuchen Kostenträger, „eigene“ Kliniken bevorzugt zu belegen, d.h. Kliniken, mit denen preis-
günstige Vereinbarungen für den Träger der Rehabilitation getroffen wurden. Wenn Sie in einer anderen 
Klinik behandelt werden möchten, müssen Sie aber nicht alle Ablehnungsgründe der Krankenkasse oder 
des Rentenversicherungsträgers hinnehmen.  

Was ist zu tun, wenn – womöglich nach erheblichen Mühen und vielfältigen Begründungen – eine Rehabili-
tationsmaßnahme bewilligt wurde, die zugewiesene Klinik jedoch nicht Ihren Wünschen und Vorstellungen 
entspricht? 
 

Was gilt: Wunsch- und Wahlrecht der Patienten oder berechtigtes Interesse der  
Kostenträger? 

Tatsächlich entscheidet zunächst immer der Rehabilitationsträger über Art, Umfang und Ort der Rehabilita-
tionsdurchführung nach pflichtgemäßem Ermessen. Er ist auch verpflichtet, Leistungen wirtschaftlich zu 
erbringen, das heißt in Einrichtungen, mit denen er einen Versorgungsvertrag hat (§38 SGB IX).  

Chronisch kranke und behinderte Menschen haben ein Wunsch- und Wahlrecht bei der Auswahl und Aus-
führung der medizinischen Leistungen zur Rehabilitation (§ 33 SGB I und § 8 SGB IX). Berechtigten Wün-
schen der Patienten soll sowohl bei der Entscheidung über Art, Umfang und Ort der Leistungserbringung, 
wie auch bei der Ausführung (Intensität, Qualität...) Rechnung getragen werden. 

Auf diesem Hintergrund können Sie Einfluss darauf nehmen, wo die Rehabilitation durchgeführt wird. Ihr 
Wunschrecht wird allerdings durch den unbestimmten Rechtsbegriff „berechtigte Wünsche“ eingeschränkt. 
 

▪ Berechtigte Wünsche  

im Sinne des Gesetzgebers können sich auf Ihre persönliche Lebenssituation, das Alter, das Geschlecht, die 
Familie sowie die religiösen und weltanschaulichen Bedürfnisse beziehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Ihre Wünsche sind nicht mehr berechtigt, wenn 

sie die Zielgerichtetheit, die Bedarfsgerechtigkeit und die Wirksamkeit der Rehabilitationsleistung ein-
schränken oder gefährden. 

Geprüft wird, ob die Mehrkosten, die aus Ihren Wünschen resultieren, mit den Wirtschaftlichkeitsgrundsät-
zen vereinbar sind. Dabei muss untersucht werden, welche Durchschnittskosten üblicherweise in vergleich-
baren Fällen, bei gleichwertiger Wirksamkeit und Qualität vom Rehabilitationsträger aufgebracht werden.  

Beispiel: 
Das kann konkret bedeuten, dass die Anwendung bestimmter therapeutischer Verfahren und Metho-
den altersentsprechend sein sollte. Ein Kind oder Jugendlicher muss nicht in eine Klinik gehen, in der 
überwiegend Erwachsene behandelt werden. 
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Kollidieren Ihre Wünsche jedoch nicht mit den Pflichten der Rehabilitationsträger, muss ihnen Rechnung 
getragen werden. 
 
 
 
 
 

Wie gehe ich vor?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erkundigen Sie sich gezielt in der gewünschten Klinik, 

▪ wie viele Patienten mit Muskelerkrankung dort gegenwärtig behandelt werden, 

▪ welches Behandlungskonzept für Muskelerkrankungen verfolgt wird, 

▪ welche spezifischen Diagnosemöglichkeiten vorgehalten werden, 

▪ wie viele auf Muskelerkrankungen spezialisierte Therapeuten und Ärzte verfügbar sind und 

▪ vor allem, wie hoch die Anzahl der muskelerkrankungsspezifischen Therapien in der Woche sein wird. 
 

Wie kann ich einen Umstellungsantrag begründen? 
 
Folgende Gründe könnten Sie beispielsweise nennen: 

▪ Ich war bereits in der Klinik „ABC“ in Behandlung, deshalb soll dort die Kontinuität der weiteren Thera-
pie unbedingt gewahrt werden. 

▪ Ich bin bereits nach der Behandlungsmethode „XYZ“ mit Erfolg vorbehandelt. Durch den Aufenthalt in 
der Klinik „ABC“ soll die Behandlungskontinuität gesichert werden. 

▪ Die von mir gewünschte Klinik verfügt über ein gesichertes Behandlungskonzept für neuromuskuläre 
Erkrankungen. 

▪ Die von mir ausgewählte Klinik ist führend in der Erforschung und Behandlung neuromuskulärer Erkran-
kungen. 

▪ Bei Kindern und Jugendlichen mit Heimwehproblematik kann im Einzelfall die Nähe der Klinik zum Hei-
matort für Wochenendbesuche zusätzlich herangezogen werden. Kinder und Jugendliche haben weiter-
hin Anspruch darauf, sowohl indikationsspezifisch als auch altersgerecht behandelt zu werden. Wesent-
liche Teile des Behandlungserfolges entstehen durch das Lernen und Üben innerhalb von Gruppen mit 
altersgleichen Mitpatienten. 

 

Wichtig:  
Bevorzugt der Kostenträger eine für ihn günstigere Klinik, darf er Ihnen die entstehenden Mehrkosten 
nicht berechnen. Hier gilt das Sachleistungsprinzip (§2 Abs.2 SGB V), das heißt Sie haben ein Recht auf 
eine Rehabilitationsleistung, wenn diese medizinisch erforderlich ist. Nach dem Versorgungsstärkungs-
gesetz können Sie auch zertifizierte Reha-Einrichtungen wählen, die keinen Versorgungsvertrag mit Ih-
rem Kostenträger abgeschlossen haben. 
 
Durch das Intensivpflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetz (IPReG) wurde der Mehrkostenanteil hal-
biert, den Versicherte tragen müssen, wenn sie eine andere als die vom Kostenträger zugewiesene 
Reha-Einrichtung wählen. Weiterhin gilt: Sie müssen keine Mehrkosten selbst übernehmen, wenn Ihr 
Wunsch berechtigt ist! 
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Muster für einen Umstellungsantrag 
 

An den Versicherungsträger 
Versicherungsnummer / Aktenzeichen / Datum des Bescheides 
- Umstellungsantrag -  

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
vielen Dank für die Bewilligung einer stationären Rehabilitationsmaßnahme. 
Leider erfolgte die Zuweisung in die Klinik „...“, die nach meinen Informationen keineswegs auf die Behand-
lung von Muskelerkrankungen eingerichtet ist. Es gibt dort weder spezifische Diagnostik-, noch ausreichend 
krankheitsorientierte Therapiemöglichkeiten… 

 
Ich halte es deshalb für angemessen, für meine Behandlung die Klinik „ABC“ auszuwählen, die sich in be-
sonderem Maße auf die Behandlung von Muskelerkrankungen spezialisiert hat und in der diesbezüglich 
ausreichend Erfahrung vorliegt. Ich bitte Sie deshalb, meinem Umstellungsantrag gem. § 33 SGB I und § 8 
SGB IX recht bald stattzugeben und mein Rehabilitationsverfahren auf diese Klinik umzustellen. Diese Klinik 
hat sich auf die stationäre Rehabilitation von Muskelerkrankungen spezialisiert, so dass hier die besten 
Chancen bestehen, meine Muskelerkrankung erfolgreich zu behandeln und meine Leistungsfähigkeit für 
Beruf und Alltag zu bewahren beziehungsweise wiederherzustellen. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Datum, Unterschrift 

 
Medizinisch befürwortet: 
Datum, Unterschrift des Arztes 
 
 
 
 
 
 
 

Weiterführende Informationen 
 
▪ Infodienstblätter: „Medizinische Rehabilitation: Antrag und Widerspruch“, „Stationäre Rehabilitations-

maßnahmen für Kinder /Jugendliche, Familien und Eltern“, Assistenz und Begleitperson im Kranken-
haus und in stationären Rehabilitationseinrichtungen“ 

▪ Faltblatt „Medizinische Rehabilitation für Erwachsene und Kinder“ 

▪ DGM-Stellungnahme: Stationäre Medizinische Rehabilitation bei NME 

▪ Liste der Rehabilitationseinrichtungen für Kinder  

▪ Liste der Rehabilitationseinrichtungen für Erwachsene   

▪ www.arbeitskreis-gesundheit.de/reha-beratung/reha-recht  Hier finden sich auch passende Urteile. 

Hinweis: 
Formulieren Sie das Widerspruchsschreiben mit Ihren eigenen Worten und entsprechend Ihrer persön-
lichen Situation! Lassen Sie unpassende Passagen weg, ergänzen Sie persönliche Sachverhalte! 

http://www.arbeitskreis-gesundheit.de/reha-beratung/reha-recht

